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Vorwort 

Den entscheidenden Impuls für das Thema der vorliegenden Studie, die im 
Sommersemester 2003 von der Juristischen Fakultät der Eberhard-Karls-Univer-
sität Tübingen als Dissertation angenommen wurde, erhielt ich während meiner 
Tätigkeit bei der Weltbank in Washington CD.C.). Als Mitarbeiter der Rechtsabtei-
lung konnte ich unmittelbar erleben, welche Herausforderung internationale Kon-
flikte um Nutzung und Schutz grenzübergreifender Süßwasserressourcen in vielen 
Regionen der Erde darstellen. Von der Konzeption bis zur Fertigstellung der Arbeit 
haben mich zahlreiche Menschen begleitet, denen ich zu Dank verpflichtet bin: 

An erster Stelle danke ich besonders meinem Doktorvater Prof. Dr. Dr. h.c. 
Wolfgang Graf Vitzthum, der mir an seinem Lehrstuhl eine akademische Heimat 
gab und mich auf vielfältige Weise fOrderte. Bei aller Freiheit, die er mir hinsicht-
lich Themenwahl und Gestaltung der Dissertation gewährte, konnte ich mir seiner 
engagierten Unterstützung stets gewiss sein. Mein Dank gilt auch Prof. Dr. Martin 
Nettesheim für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens. 

Mein Interesse für das internationale Gewässerrecht weckte Dr. Salman M. A. 
Salman, der mir während meiner Zeit bei der Weltbank nicht nur Vorgesetzter und 
Kollege, sondern auch Lehrer und Freund war. 

Dr. Rainer E. Enderlein von der Wirtschaftskommission der Vereinten Nationen 
für Europa lud mich nach Genf in den Völkerbundspalast ein, wo er sich viel Zeit 
nahm, meine Fragen über das Übereinkommen zum Schutz und zur Nutzung 
grenzüberschreitender Wasserläufe und internationaler Seen zu beantworten. So-
wohl seine Informationen über Entwicklung und praktische Umsetzung des Über-
einkommens als auch die diesbezüglichen Dokumente, die er mir freundlicher-
weise zur Verfügung stellte, waren mir sehr hilfreich. 

Die Hague Academy of International Law ermöglichte es mir durch ein Stipen-
dium im Rahmen des Centre for Studies and Research in International Law and 
International Relations, vier Wochen im Haager Friedenspalast und dessen Biblio-
thek zu forschen. Dieses umfassende Bildungserlebnis wird mir durch den intensi-
ven und freundschaftlichen Gedankenaustausch mit Menschen aus verschiedenen 
Regionen der Erde in guter Erinnerung bleiben. Hierfür danke ich insbesondere 
Mohamed Amr, Gabriel Eckstein, Maria Manuela Farrajota, Mariangela Gramola, 
Leonard Hammer, Matthew Happold, Antoinette Hildering, Natalia Ochoa-Ruiz, 
Maria Querol und Luther Rangreji. 

Gerne denke ich an die Zusammenarbeit mit den Kolleginnen und Kollegen des 
Lehrstuhls von Professor Graf Vitzthum zurück. Mit Dr. Alexander Proelß teilte 
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ich vorübergehend nicht nur ein Büro, sondern auch manche Erfahrung und Er-
kenntnis, durch die die Arbeit an einer Dissertation zu einer intellektuellen Ent-
deckungsreise wird. Ihm und Dr. Stefan Talmon danke ich für viele anregende Ge-
spräche und Diskussionen. 

Mein herzlicher Dank gilt Herrn Rechtsanwalt Ian Rudolph, der nicht allein 
durch die Lösung des einen oder anderen Computerproblems die Entstehung dieser 
Arbeit begleitete. 

Die Publikation wurde großzügig durch einen finanziellen Beitrag der Reinhold-
und-Maria-Teufel-Stiftung unterstützt. Dem Stiftungszweck, wissenschaftliche Ar-
beiten auf den Gebieten der Rechtswissenschaft und der Biologie zu fördern, hoffe 
ich durch die interdisziplinären Passagen dieser umweltrechtlichen Studie gerecht 
zu werden. 

Frankfurt am Main, im Dezember 2004 Götz Reichert 
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Einleitung 

Die Krise der Gewässer 

Zu Beginn des 21. Jahrhunderts rückt Wasser - conditio sine qua non allen 
Lebens - in den Blickpunkt weltweiten Interesses I. Gewässerverschmutzung, 
Überschwemmungen und Wassermangel nehmen in vielen Erdregionen zu und be-
einträchtigen die Nutzung von Süßwasserökosystemen durch den Menschen. Ein 
Sechstel der Weltbevölkerung - über eine Milliarde Menschen - hat keinen Zu-
gang zu sauberem Wasser2• Auch in Europa haben in der jüngeren Vergangenheit 
verschiedenartige Katastrophen die mannigfaltigen Gefährdungen von Binnenge-
wässern in das Bewusstsein der breiten Öffentlichkeit treten lassen. Erinnert sei 
nur an die Verschrnutzung des Rheins durch den Sandoz-Unfall im November 1986 
und der Theiß durch das Baia-Mare-Unglück im Januar 2000, an die Überflutung 
weiter Landstriche entlang von Donau und EIbe im August 2002 sowie an die eu-
ropaweite Dürre mit ihren schwerwiegenden Folgen für Mensch und Natur im 
Sommer 2003. Zunehmend setzt sich die Erkenntnis durch, dass sich der Zustand 
vieler Gewässer der Erde in einer ernsthaften Krise befindet, die im Wesentlichen 
auf anthropogene Ursachen zurückzuführen ist3• Vor diesem Hintergrund haben 
die Vereinten Nationen im Rahmen ihrer Millenniums-Deklaration vom September 
2000 das Ziel proklamiert, bis zum Jahr 2015 den Anteil von Menschen mit unzu-
reichender Trink- und Abwasserversorgung zu halbieren und auf Dauer die nicht 
tragbare Ausbeutung der Wasserressourcen der Erde zu beenden4• Diese Zielset-
zung bestätigte der Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung (World Summit on Sus-
tainable Development - WSSD), der vom 26. August bis zum 4. September 2002 
in Johannesburg abgehalten wurdes. Darüber hinaus hat die Volkergemeinschaft 

1 Zur internationalen Diskussion von Gewässerproblemen vgl. Salman, From Marrakech 
through The Hague to Kyoto: Has the Global Debate on Water Reached a Dead End?, in: 
Water International, 2003, S. 491 ff. (1. Teil) und Water International, 2004, S. 1 ff. (2. Teil). 

2 World Bank, World Development Report 2003: Sustainable Development in a Dynamic 
World - Transforming Institutions, Growth, and Quality of Life, 2003, S. 2; Deutscher Bun-
destag (Hrsg.), Globalisierung der Weltwirtschaft - Schlussbericht der Enquete-Kommission, 
2002, S. 360. 

3 Zu diesem Ergebnis kommt der von der UNESCO erarbeitete erste Weltwasserbericht 
der Vereinten Nationen, vgl. UNESCO, Water for People - Water for Life: The United Nati-
ons World Water Development Report (Executive Summary), 2003, S. 4. 

4 Resolution der UN-Generalversammlung 55/2 vorn 18. September 2000. 
s Report of the World Sumrnit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 

26 August-4 September 2002, UN Doc. A/CONF.199/20, S. 1 ff. Zu den Ergebnissen des 
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2003 zum ,,Internationalen Jahr des Süßwassers" erklärt und dazu aufgerufen, das 
Bewusstsein für die Bedeutung von Wasser zu schärfen sowie durch Aktivitäten 
auf lokaler, nationaler, regionaler und internationaler Ebene den umsichtigeren 
Umgang mit Wasser zu fdrdern6. 

Der gewässerrechtliche Paradigmenwechsel 

Das steigende Bewusstsein der weltweiten Wasserproblematik ist mit einem 
Umbruch des Rechts der Nutzung und des Schutzes von Süßwasserressourcen ver-
bunden. Nach Jahrzehnten einer inkonsistenten und stagnierenden Rechtsentwick-
lung ist das seit dem Gipfel von Rio de Janeiro im Jahr 1992 allgemein anerkannte 
Postulat der Nachhaltigkeit im Begriff, innerhalb nur weniger Jahre zum Para-
digma des Gewässerrechts zu werden. Zu beobachten ist dieser Wandel sowohl auf 
universeller als auch auf regionaler und nationaler Ebene. So manifestierte sich die 
Forderung nach einem nachhaltigen Umgang mit Gewässern u. a. in der auf dem 
Rio-Gipfel verabschiedeten Agenda 217 sowie im Plan of Implementation8 des Jo-
hannesburg-Gipfels und fand auch in dem als universelle Rahmenkonvention kon-
zipierten Übereinkommen der Vereinten Nationen über das Recht der nicht-naviga-
torisehen Nutzungen internationaler Wasserläufe von 1997 (UN-Gewässerüberein-
kommenl ihren Niederschlag. Von besonderer Dynamik ist die Entwicklung des 
Gewässerrechts in Europa, das seit dem Fall des Eisernen Vorhangs "eine Intensi-
vierung der Zusammenarbeit zwischen Anrainerstaaten grenzübergreifender Ge-
wässer erlebt. Basierend auf dem unter der Ägide der Wirtschaftskommission der 
Vereinten Nationen für Europa (United Nations Economic Commissionfor Europe 
- UN IEeE) als regionale Rahmenkonvention1o ausgearbeiteten Übereinkommen 

Johannesburg-Gipfels im Allgemeinen vgl. Beyerlinl Reichard, The Johannesburg Summit: 
Outcome and Overall Assessment, in: ZaöRV, 2003, S. 215 ff. Zu den Gipfelergebnissen spe-
ziell in Bezug auf den Umgang mit Süßwasserressoureen vgl. Epiney, Sustainable Use of 
Freshwater Resources, in: ZaöRV, 2003, S. 377 ff. 

6 Resolution der UN-Generalversammlung 55/196 vom 20. Dezember 2000. 
1 Agenda 21, Kapitel 18 (Protection 0/ the quality and supply 0/ /reshwater resources: 

Application 0/ integrated approaches to the development, management and use 0/ water re-
sources), Text in: Robinson (Hrsg.), Agenda 21 & The UNCED Proceedings, Volume IV, 
1993, S. 357 ff. 

8 Plan of Irnplementation of the World Summit on Sustainable Development, Teil IV (Pro-
teeting and Managing the Natural Resouree Base of Economic and Social Development), 
Text in: Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Afri-
ca, 26 August-4 September 2002, UN Doc. A/CONF.199/20, S. 6 (22 ff.). 

9 Convention on the Law of the Non-navigational Uses of International Watercourses, 
Adopted by the UN General Assembly and Opened to Signature, May 21, 1997, Text in: 
ILM 36 (1997), S. 700 ff. 

10 Zum Verhältnis des regionalen UN 1 ECE-Gewässerübereinkommens von 1992 zum uni-
versellen UN-Gewässerübereinkommen von 1997 vgl. Tanzi, The Relationship between the 
1992 UN 1 ECE Convention on the Proteetion and U se of Transboundary Watercourses and 
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zum Schutz und zur Nutzung grenzüberschreitender Wasserläufe und internationa-
ler Seen von 1992 (UN/ECE-Gewässerübereinkommen)ll wurden auf subregiona-
ler Ebene innerhalb eines Jahrzehnts verschiedene Gewässerschutzübereinkommen 
u. a. bezüglich Maas (1994)12, ScheIde (1994)13, Donau (1994)14, Oder (1996)15, 
der portugiesisch-spanischen Grenzgewässer (1998)16 und des Rheins (1999)17 ab-
geschlossen, die dem gewässerpolitischen Leitbild der Nachhaltigkeit verpflichtet 
sind. In diesem Zusammenhang sind z. B. auch die Vereinbarung über die Interna-
tionale Kommission zum Schutz der EIbe (IKSE)18 und die von der Bundesrepu-

International Lakes and the 1997 UN Convention on the Law of the Non Navigational Uses 
of International Watercourses - Report of the UN I ECE Task Force on Legal and Adminis-
trative Aspects, 2000. 

11 Übereinkommen zum Schutz und zur Nutzung grenzüberschreitender Wasserläufe und 
internationaler Seen vom 17. März 1992, völkerrechtlich in Kraft getreten am 6. Oktober 
1996, Text in: BGBl. 199411, S. 2334 ff. 

12 Agreement on the Protection of the River Meuse vom 26. April 1994 zwischen der 
Französischen Republik, dem Königreich der Niederlande und den belgischen Regionen 
Flandern (Unterzeichnung am 17. Januar 1995), Wallonien und Briissel, völkerrechtlich in 
Kraft getreten am l. Januar 1998, Text der englischen Übersetzung in: ILM 34 (1995), S. 851 
(854 ff.). Dieses Übereinkommen wird durch das am 3. Dezember 2002 in Gent unterzeich-
nete Maas-Übereinkommen abgelöst werden, sobald Letzteres in Kraft tritt. 

13 Agreement on the Protection of the River Scheldt vom 26. April 1994 zwischen der 
Französischen Republik, dem Königreich der Niederlande und den belgischen Regionen 
Flandern (Unterzeichnung am 17. Januar 1995), Wallonien und Briissel, völkerrechtlich in 
Kraft getreten am l. Januar 1998, Text der englischen Übersetzung in: ILM 34 (1995), S. 851 
(859 ff.). 

14 Übereinkommen über die Zusammenarbeit zum Schutz und zur verträglichen Nutzung 
der Donau (Donauschutzübereinkommen) vom 29. Juni 1994 zwischen Deutschland, Öster-
reich, Tschechien, der Slowakei, Kroatien, Slowenien, Ungarn, Bulgarien, Rumänien, Molda-
wien, der Ukraine und der Europäischen Gemeinschaft, völkerrechtlich in Kraft getreten am 
22. Oktober 1998, Text in: BGBl. 199611, S. 875 ff. 

IS Vertrag über die Internationale Kommission zum Schutz der Oder gegen Verunrei-
nigung (Oder-Übereinkommen) vom 1l. April 1996 zwischen der Bundesrepublik Deutsch-
land, der Republik Polen, der Tschechischen Republik und der Europäischen Gemeinschaft, 
völkerrechtlich in Kraft getreten am 28. April 1999, Text in: BGBl. 199711, S. 1708 ff. 

16 Convention on Cooperation for the Protection and Sustainable Use of the Waters of the 
Luso-Spanish River Basins vom 30. November 1998 zwischen der Portugiesischen Republik 
und dem Königreich Spanien (portugiesisch-Spanisches-Grenzgewässerübereinkommen), 
Text der englischen Übersetzung in: Luso-American Foundation (Hrsg.), Shared Watersys-
tems and Transboundary Issues - With Special Emphasis on the lberian Peninsula. Procee-
dings of the Conference held at FLAD in Lisbon, Portugal - March 11 and 12, 1999,2000, 
S. 429 ff. 

17 Übereinkommen zum Schutz des Rheins (Rhein-Übereinkommen) vom 12. April 1999 
zwischen der Bundesrepublik Deutschland, der Französischen Republik, dem Großherzogtum 
Luxemburg, dem Königreich der Niederlande, der Schweizerischen Eidgenossenschaft und 
der Europäischen Gemeinschaft, völkerrechtlich in Kraft getreten am l. Januar 2003, Text in: 
BGBl. 200111, S. 850 ff. 

18 Vereinbarung über die Internationale Kommission zum Schutz der EIbe (EIbe-Überein-
kommen) vom 8. Oktober 1990 zwischen der Bundesrepublik Deutschland, der Tsche-


